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Immissionsschutz; 
Genehmigungsverfahren nach §§ 4, 6 BImSchG für eine Neugenehmigung einer H2-Ready 

Gasmotoren-Anlage (Peakeranlage) der RWE Generation SE, RWE Platz 3, 45141 Essen 
auf den Grundstücken Flur-Nrn. 2404 und 2408 Gemarkung Gundremmingen, 

Dr.-August-Weckesser-Str. 4 in 89355 Gundremmingen 

Bekanntmachung 
der Regierung von Schwaben 

vom 12. Dezember 2025 
Gz.: RvS-SG55.1-8711.62/4 

Gemäß § 10 Abs. 7 und 8 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit § 21 a der Verord
nung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Regierung von Schwaben hat der RWE Generation SE, RWE Platz 3, 45141 Essen mit Bescheid vom 
20. November 2025, Gz.: RvS-SG55.1-8711.2-64/2 die Genehmigung nach §§ 4, 6 Bundes-Immissions
schutzgesetz (BImSchG) für eine Neugenehmigung einer H2-Ready Gasmotoren-Anlage (Peakeranlage) auf 
den Grundstücken Flur-Nrn. 2404 und 2408 Gemarkung Gundremmingen (Dr.-August-Weckesser-Str. 4, 
89355 Gundremmingen) erteilt. 
 
Der verfügende Teil des Genehmigungsbescheides lautet: 
 
„A. Entscheidung 
 

I. Genehmigung nach §§ 4, 6 BImSchG 
 
a) Der RWE Generation SE, RWE Platz 3, 45141 Essen wird nach Maßgabe der in Punkt A. III. als einschlä
gig benannten Antragsunterlagen und unter Festsetzung der in Punkt A. IV. aufgeführten Nebenbestimmun
gen gemäß §§ 4 Abs. 1, 6 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) die immissionsschutzrechtli
che Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer H2-Ready Gasmotoren-Anlage (Peakeranlage) 
auf den Grundstücken Flur-Nrn. 2404 und 2408 in der Dr.-August-Weckesser-Str. 4 in 89355 Gundremmin
gen erteilt. 
 
b) Die Anlage besteht im Wesentlichen aus folgenden Komponenten: 

• 28 Gasmotoren (Kolbenmotoren) inkl. Neutralisationsbox für Kondensat, in sieben Gruppen beste
hend aus je vier Kolbenmotoren aufgestellt; 

• Sieben Schornsteinen, einer pro vier Kolbenmotoren mit einer Höhe von 27,5 m über Grund. Jeder 
Schornstein verfügt über vier Rauchgaszüge inkl. Katalysatoren (ein Zug je Kolbenmotor); 

• Stromleitungen inkl. 110 kV Trafoanlage, Erdungskabel und 15 kV Eigenbedarfstransformatoren; 
• Anschluss an das Erdgasnetz; 
• Anschluss an das zentrale Frisch- und Altölsystem; 
• Anschluss an das Frisch- und Abwassernetz; 
• Anschluss an das interne Harnstoffnetz zur Versorgung der SCR-Katalysatoren; 
• Versickerungssystem für anfallendes Niederschlagswasser. 
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c) Anlagengrenzen 
Die Anlage wird an das öffentliche Strom- und Erdgasnetz angeschlossen. Die Leitungen sind nicht Gegen
stand des BImSchG-Genehmigungsverfahrens. Die Anlagengrenzen zum Anschluss an das öffentliche 
Strom- und Gasnetz werden wie folgt definiert: 

• Gasanschluss: Isolierstück A0 UMR 28 an Motor 28; 
• Stromanschluss: Kabelendverschluss am 110kV Erdkabel. 

 
II. 
 
Diese Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG andere, die Anlage betreffende behördliche Entschei
dungen mit ein. Dies betrifft insbesondere: 
 

1. Die baurechtliche Genehmigung nach Art. 55 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 60 Bayerische Bauord
nung (BayBO). 

2. Die Zulassung von Abweichungen gemäß Art. 63 Abs. 1 BayBO von den Bestimmungen des Art. 6 
Abs. 1, 3 BayBO für die beantragte Abstandsfläche von teilweise unter drei Metern zwischen den 
geplanten baulichen Anlagen (Kamine, Container mit Gasmotoren-Anlagen, Technikgebäude, Lager
halle). 

3. Die Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) von den Festsetzungen im Bebauungs
plan „Sondergebiet Energieerzeugung – Gasturbinen-Kraftwerk“ der Gemeinde Gundremmingen im 
Hinblick auf die durch die festgesetzte Grundstückseingrünung führende südliche Zufahrt vom beste
henden Gemeindeweg (Flur-Nr. 2444/1) zum Betriebsgelände der Peakeranlage. 

4. Die widerrufliche wasserrechtliche Genehmigung gemäß § 58 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in 
Verbindung mit Anhang 47 der Abwasserverordnung (AbwV) zum Einleiten von Abwasser in die öf
fentliche Abwasseranlage des Zweckverbands „Mindel-Kammel“, Sitz in Offingen, welche am 
31. Mai 2045 endet (Indirekteinleitung). 

 
Hinweis: 
Die Genehmigung nach § 4 BImSchG ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die gemäß 
§ 13 BImSchG nicht von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung erfasst werden. 
 
III. Antragsunterlagen 
 
Der unter Punkt A. I. dieses Bescheides erteilten Genehmigung nach §§ 4, 6 BImSchG liegen die im folgen
den Verzeichnis aufgeführten Antragsunterlagen zugrunde und sind maßgebend: 
 
Hinweis: Im Bescheid folgt die Auflistung der Antragsunterlagen. 
 
Änderungen, die sich durch die nachfolgenden Nebenbestimmungen ergeben, 
sind zu berücksichtigen. Die Antragsunterlagen sind Bestandteil dieses Beschei- 
des. Sie tragen den Genehmigungsvermerk der Regierung von Schwaben vom 
20.11.2025. 
 
III. Nebenbestimmungen 
 
Hinweis: Im Bescheid folgen Nebenbestimmungen zu den folgenden Bereichen: Baurecht; Brandschutz; Im
missionsschutz; Arbeitssicherheit; Naturschutz; Wasserrecht; Bodenschutz; Verkehr; Landwirtschaft 
 
IV. Kosten 
 
Hinweis: Es folgt die Kostenentscheidung und Kostenfestsetzung für das Verfahren nach Punkt A. I. des Be
scheides der Regierung von Schwaben vom 22. November 2025.“ 
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Der Bescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage erhoben werden bei dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 
Eine Ausfertigung des gesamten Bescheides (inkl. Begründung) der Regierung von Schwaben vom 20. No
vember 2025 steht in der Zeit vom 23. Dezember 2025 bis zum 7. Januar 2026 auf der Internetseite der 
Regierung von Schwaben (https://www.regierung.schwaben.bayern.de) unter der Rubrik „Aufgaben – Um
welt, Gesundheit und Verbraucherschutz – Technischer Umweltschutz – Industrieemissionen; Anlagenüber
wachung – Umsetzung der Industrieemissions-Richtlinie (2010/75/EU) im Regierungsbezirk Schwaben –  
E-Anlagen: Genehmigungs- und Änderungsbescheide Genehmigungs- und Änderungsbescheide“ zum 
Download zur Verfügung. 
 
Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung ge
stellt (Kontaktaufnahme hierzu über E-Mail: umweltrecht@reg-schw.bayern.de oder Telefon: 0821 / 327 
2914). 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwen
dung erhoben haben, als zugestellt. 
 
 
Augsburg, den 12. Dezember 2025 
Regierung von Schwaben 
 
 
 
Martin Pflaum 
Abteilungsdirektor 
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